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Liebe Kolleginnen,  liebe Kollegen,

es ist ziemlich verzwickt mit der 
Zunahme des Straßenverkehrs. 
Kaum ist eine Autobahn nach 
langjähriger Neu- oder Umbauar-
beit frei gegeben, steht der Ver-
kehr schon wieder. Wesentlicher 
Verursacher ist der Schwerver-
kehr. Lastwagen werden immer 
mehr, länger und schwerer. Auf 
den Autobahnen schließen sie die 
letzten freien Lücken, fahren in 
halsbrecherischer Weise Stoß-
stange an Stoßstange und setzen 
den Blinker – wenn überhaupt – 

nur kurz vor oder im Moment des Ausscherens. Übrigens "sche-
ren". Was schert einen Kapitän der Landstraße den nachfolgenden 
Sportwagen, der sich mit doppelter Geschwindigkeit nähert. Ja, 
das ist die Wirklichkeit auf den Autobahnen, die natürlich auch 
ihren Tribut, sprich Unfälle fordert. Wir wissen, dass gerade Lkw-
Unfälle nicht gerade glimpflich ablaufen. Daher muss diese Ver-
kehrsteilnehmergruppe besonders intensiv kontrolliert werden. 
Solche Kontrollen sind, gerade wenn es um die Sozialvorschriften 
für die Fahrer geht, nicht einfach. Daher haben wir in der GdP 
diese Arbeitshilfe geschaffen, in der die wesentlichen Aspekte der 
Materie in anschaulicher Weise dargestellt werden. 
Damit soll die praktische Arbeit auf der Straße zugunsten einer 
Steigerung der Verkehrssicherheit im Nutzfahrzeugbereich etwas 
transparenter gestaltet werden.

Mit freundlichen Grüßen

– Arnold Plickert –
Gewerkschaft der Polizei
Stellvertretender Bundesvorsitzender
– Fachbereich Verkehrspolitik –
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Regeln zu den 
Sozialvorschriften
In den letzten Jahren sind eine Vielzahl von Änderun gen und 
Novellierungen im Bereich der Lenk-, Ruhe - und Arbeitszeiten für 
das Fahrpersonal in Kraft getre ten. 
 
Neue Vorschriften sind in den Bereichen der

   Arbeitszeiten
   Lenkzeiten
   Ruhezeiten
   Aufzeichnungstechnik

verabschiedet worden, die überwiegend ihren Ursprung im 
europäischen Recht haben.

 
Die wichtigsten Vorschriften im rechtlichen Über blick:

In Deutschland geltende Regeln zu den Sozialvorschriften

ArbZG FPersG StVG

insbesondere 

§ 21a

(gem. RiLi
2002/15 EG)

speziell für 
Fahrpersonal  

 
 

Ordnungs-
widrigkeiten

§ 22

Straftaten 

§ 23

VO (EG) Nr. 1266/2009

VO (EWG) Nr. 3821/85

VO (EG) Nr. 561/2006
 

RiLi 2006/22 EG

RiLi 2009/04 und 05/EG 

Verkehrsblatt VkBl.

AETR (2011) 

FPersV (2013)

ZustVO ArbtG/NRW

StVZO 

Fahrtenschreiber 
§ 57a (72) 

Prüfung von
Kontrollgeräten

und
Fahrtenschreibern 

§ 57b

§ 72 (1) Nr. 6a
 

Übergangsbestimmungen

Sonstige Regelungen: Leitlinien, Kommissionsempfehlungen, Verlautbarungen, Hinweise, Bußgeldkatalog
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§ 57a StVZO

  Kfz mit einem zGG > 7,5 t

   ZM mit einer Motorleistung von > 40 kW, die nicht ausschließlich für 
lof-Zwecke eingesetzt  werden.

  Kfz zur Personenbeförderung >=  8 Fahrgastplätze.

§ 72 (1) Nr. 6a StVZO

   Keine Ausrüstungspflicht mit einem Fahrtenschreiber mehr bei 
erstmalig nach dem 1.1.2013 in den Verkehr gekommen.

§ 1 FPersV

   Fz., die der Güterbeförderung dienen und deren zHm ein schließlich 
Anh. oder SAnh > 2,8 t und <= 3,5 t beträgt.

   Fz., die zur Personenbeförderung dienen und die nach ihrer Bauart und 
Ausstattung geeignet und dazu bestimmt sind, mehr als neun Personen 
einschließlich Fahrer zu befördern und im Linienverkehr mit einer 
Linienlänge bis zu 50 km eingesetzt sind.

Artikel 2 VO (EG) Nr. 561/2006

   Güterbeförderung mit Fz., deren zHM einschließlich Anh. oder SAnh 
3,5 t übersteigt.

   Personenbeförderung mit Fz., die für die Beförderung von mehr als 
neun Personen einschließlich des Fahrers konstruiert oder dauerhaft 
angepasst und zu diesem Zweck bestimmt sind.

Artikel 2 AETR

   Dieses Übereinkommen gilt im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei für 
den internationalen Straßenverkehr mit jedem Fz., das im Hoheitsge-
biet dieser oder einer anderen Vertragspartei zugelassen ist.

Verkehrs- / Fahrzeugarten

Vom Fahrpersonal müssen die Lenk-, Ruhe- und Arbeitszeiten 
sowie der Einbau und Betrieb von Kontrollgeräten beachtet 
wer den, es sei denn, eine der Ausnahmen (siehe ab Seite 13) kann 
in Anspruch genommen werden.

Pkw mit Anhänger zur Güterbeförderung 
mit zHm > 3,5 t

KOM im Linien(fern)verkehr
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Lenkdauer 4,5 Stunden

Tageslenkzeit 9 Stunden / 2 x je Woche 10 Stunden

Wochenlenkzeit Maximal 56 Stunden (Höchstarbeitszeit 60 Std.)

Doppelwochenlenkzeit Maximal 90 Stunden

Fahrtunterbrechung 1. Möglichkeit
nach 4,5 Stunden Lenkdauer mindestens 45 Minuten
2. Möglichkeit
innerhalb von 4,5 Stunden Lenkdauer erste 
Fahrtunterbrechung von mindestens 15 Minuten, die 
zweite von mindestens 30 Minuten.

Tägliche Ruhezeit Mindestens 11 Stunden 

1. Ausnahme
3 x wöchentlich 9 Stunden
2. Ausnahme
12 Stunden, aufgeteilt in 3 und 9 Stunden.

Die tägliche Ruhezeit muss innerhalb eines Zeitraumes 
von 24 Stunden beendet sein.

Wöchentliche Ruhezeit Mindestens 45 Stunden einschließlich der täglichen 
Ruhezeit.

Ausnahme:
In zwei, jeweils aufeinanderfolgenden Wochen hat der 
Fahrer mindestens folgende Ruhezeiten einzuhalten:
  zwei regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten von 

mindestens 45 Stunden oder
    eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit von 

mindestens 45 Stunden und eine reduzierte 
wöchentliche Ruhezeit von mindestens 24 
Stunden.

Dabei wird jedoch die Verkürzung durch eine 
gleichwer tige Ruhepause ausgeglichen, die ohne 
Unterbrechung vor dem Ende der dritten Woche nach 
der betreffenden Woche genommen werden muss. 
Eine wöchentliche Ruhezeit beginnt spätestens am 
Ende von 6 bzw. 12* 24-Stunden-Zeiträumen nach 
dem Ende der vorangegangenen wöchentlichen 
Ruhezeit.

Mehrfahrerbetrieb Die Lenk- und Ruhezeiten werden auf einen 
Zeitraum von 30 statt 24 Stunden berechnet; 
es gibt eine generel le tägliche Ruhezeit für die  
Mehrfahrerbesatzung von mindestens 9 Stunden.

*maximal zwölf 24-Stunden-Zeiträume für:
 KOM im Linienverkehr mit einer Linienlänge <= 50 km und
  KOM im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr, wobei mind. 24 aufeinander 

folgende Stunden in einem anderen Mitgliedstaat und am Ende dieses einzelnen 
Gelegenheitsdienstes 2 Wochenruhezeiten (mind. 45h+45h oder 45h+24h bzw. 
24h+45h mit Ausgleich) sein müssen.

Lenk- und Ruhezeiten 
nach VO (EG) Nr. 561/2006 und AETR
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Kontrollmittel
1. Tageskontrollblatt

Erforderlich beim Führen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombina-
tionen, die der Güterbeförderung dienen und deren zHm > 2,8 t 
und <= 3,5 t beträgt und in denen kein Kontrollgerät verbaut ist.

Mitführpflicht:  
laufender Tag und die vorherigen 28 Kalendertage.

Einträge vom Fahrpersonal:

Bei Dienstaufnahme:
Name, Vorname, Abfahrort, Abfahrkilometer, Datum, Kennzeichen 

Bei Dienstende:
Abstellort, Abstellkilometer

Die jeweiligen Zeitgruppen sind unverzüglich (nach einem Zeit-
gruppenwechsel) einzutragen bzw. einzuzeichnen.

Abb.: Muster aus der Anlage zur FPersV
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2. Schaublatt

Erforderlich in Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen zur 
Personenbeförderung mit mehr als 8 Fahrgastplätzen sowie in 
Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen, die der Güterbeförde-
rung dienen und deren zHm > 3,5 t beträgt und die mit analogen 
EG Kontrollgeräten ausgestattet sind. Bei Einbau eines Kontrollge-
rätes in Fz. und Fz.-Kombinationen >2,8 t muss dieses anstelle 
eines Tageskontrollblattes betrieben werden. 

Mitführpflicht:  
laufender Tag und die vorherigen 28 Kalendertage.

Einträge vom Fahrpersonal:

Bei Dienstaufnahme:
Name, Vorname, Abfahrort, Abfahrkilometer, Datum, Kennzeichen 

Bei Dienstende:
Abstellort, Abstellkilometer, Datum
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3. Kontrollgerätekarten

Erforderlich für Fahrpersonal bei EG- und EWR-Fahrten mit 
Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen zur Personenbeförderung 
mit mehr als 8 Fahrgastplätzen sowie in Fahrzeugen und 
Fahrzeugkombinationen, die der Güterbeförderung dienen, deren 
zHm > 3,5 t beträgt und die mit digitalen EG-Kontrollgeräten 
ausgestattet sind.

Werkstattkarte:
Gültigkeitszeitraum 1 Jahr, Ausgabe nur an Installateure  
gem. § 57b StVZO.

Quelle der Kartenabbildungen: KBA

Fahrerkarte: 
Gültigkeitszeitraum 5 Jahre, Speicherkapazität minde stens 28 
Tage. Ein Erwerb ist nur möglich bei Besitz eines Karten-
führerscheins. Jedes Fahrpersonal darf nur im Besitz einer 
gültigen Fahrerkarte sein. Eine Prüfung diesbezüglich ist für 
Polizeibeamte online beim KBA in Flensburg möglich.

Fahrerkarte

Werkstattkarte

Vorderseite

Vorderseite

Rückseite

Rückseite
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Unternehmerkarte:
Gültigkeitszeitraum 5 Jahre. Wird vom Unternehmen zum 
Download der Daten aus dem Basisgerät sowie zum einmaligen 
Eingeben des Kennzeichens des Kraftfahrzeuges nach erstmaliger 
Zulassung genutzt.

Quelle der Kartenabbildungen: KBA

Kontrollkarte: 
Gültigkeitszeitraum 5 Jahre, wird von Kontrollbehörden zur 
Gerätekontrolle und zum Datendownload genutzt. Nach dem 
Eingeben der Karte ins EG-Kontrollgerät und dem Ausführen eines 
Befehls hieran, wird diese Eingabe erfasst und im Gerät 
gespeichert.

Damit ist diese Kontrolle im Gerät gespeichert und wird bei 
wei teren Downloads mit Datum, Uhrzeit und 
Kontrollkartennummer angezeigt.

Kontrollkarte

Unternehmerkarte

Vorderseite

Vorderseite

Rückseite

Rückseite
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4. Ausdrucke

Erforderlich für Fahrpersonal bei denen ein Defekt am digitalen 
EG-Kontrollgerät während der Fahrt aufgetreten ist. Der Fahrer 
hat fehlende Aufzeichnungen da rauf handschriftlich zu erstellen 
und mit Namen, Fahrerkartennummer und Unterschrift zu 
ergänzen. Ist ein Erreichen des Unternehmens nicht inner halb 
einer Woche möglich, muss die Reparatur unterwegs 
vorgenommen wer den.

Anhand des Ausdrucks können u. a.

 der Name des Fahrers,

 die Fahrerkartennummer,

 der Gerätehersteller,

 die Gerätenummer,

 die letzte Werkstattprüfung,

 Datum, Uhrzeit des Ausdrucks,

 Lenk- und Ruhezeiten,

 Unregelmäßigkeiten,

 Fahrkilometer

 Fahrzeug-Ident-Nummer

 Kfz-Kennzeichen und 

 Geschwindigkeitsüberschreitungen

abgelesen werden.

Neue Gerätetypen können Zeiten und Geschwindigkeiten grafisch 
ausdrucken (siehe nächste Seite).

Auf Ausdrucken sowie im Display des digitalen EG-Kontrollgerätes 
wird eine Vielzahl unterschiedlicher Piktogramme und 
Piktogrammkombinationen verwen det.

Mitführpflicht:
Laufender Arbeitstag und die vorherigen 28 Kalendertage, wenn 
ein Ausdruck erforderlich ist bzw. erstellt wurde.
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Geschwindigkeitsausdruck Zeitausdruck
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5. Analoge EG-Kontrollgeräte

Erforderlich für Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit  
mehr als 8 Fahrgastplätzen sowie für Fahrzeuge und Fahrzeug-
kombinationen, die der Güterbeförderung die nen und eine  
zHm > 3,5 t haben.

Hersteller: Fa. Continental Siemens VDO, Typ: MTCO 1324

Hersteller: Fa. Continental Siemens VDO, Typ: 1318-24
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6. Digitale EG-Kontrollgeräte

Erforderlich für Fahrzeuge bei EG- und EWR-Fahrten zur 
Personenbeförderung mit mehr als 8 Fahrgastplätzen sowie für 
Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen, die der Güterbeförderung 
dienen und deren zHm > 3,5 t beträgt (Fz.-Zulassung ab dem  
1. Mai 2006).

Fa. Actia, Typ: Smar Tach (Produktion seit 2012 eingestellt)

Fa. Intellic, Typ: EFAS 4

Fa. Continental Siemens VDO, Typ: DTCO 1381 Rel. 2.0a

Fa. Stoneridge, Typ: SE 5000 Exact Duo
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Piktogramme
Aufgrund der Vielzahl von Piktogrammen und Piktrogrammkombi-
nationen sind hier nur die Einzelpiktogramme abgebildet  
(Quelle: VO (EWG) Nr. 3821/85 Anlage 3 vom 1. Mai 2006).

11© 11/2006/Herausgeber: Les Routiers Suisses, PF 99, 1026 Echandens, Tel. 021 706 20 00, www.routiers.ch

Piktogrammübersicht

Vom Kontrollgerät können folgende Piktogramme und Pikto-
grammkombinationen verwendet werden nach Verordnung (EG) 
Nr. 1360/2002.

1. Einzelpiktogramme

 Personen Massnahmen/Betriebsarten

 Unternehmen Unternehmen

 Kontrolleur Kontrolle

 Fahrer Lenken/Betrieb

 Werkstatt/Prüfstelle Überprüfung/Kalibrierung

 Hersteller

 Tätigkeiten Dauer

 Bereitschaft Laufende Bereitschaftszeit

 Lenken Kontinuierliche Lenkzeit

 Ruhe Laufende Ruhezeit

 Arbeit Laufende Arbeitszeit

 Unterbrechung Kumulative Pausenzeit

 Unbekannt

 Geräte Funktionen

 Steckplatz Fahrer

 Steckplatz 2. Fahrer

 Karte

 Uhr

 Anzeige Anzeigen

11© 11/2006/Herausgeber: Les Routiers Suisses, PF 99, 1026 Echandens, Tel. 021 706 20 00, www.routiers.ch

Piktogrammübersicht

Vom Kontrollgerät können folgende Piktogramme und Pikto-
grammkombinationen verwendet werden nach Verordnung (EG) 
Nr. 1360/2002.

1. Einzelpiktogramme

 Personen Massnahmen/Betriebsarten

 Unternehmen Unternehmen

 Kontrolleur Kontrolle

 Fahrer Lenken/Betrieb

 Werkstatt/Prüfstelle Überprüfung/Kalibrierung

 Hersteller

 Tätigkeiten Dauer

 Bereitschaft Laufende Bereitschaftszeit

 Lenken Kontinuierliche Lenkzeit

 Ruhe Laufende Ruhezeit

 Arbeit Laufende Arbeitszeit

 Unterbrechung Kumulative Pausenzeit

 Unbekannt

 Geräte Funktionen

 Steckplatz Fahrer

 Steckplatz 2. Fahrer

 Karte

 Uhr

 Anzeige Anzeigen

11© 11/2006/Herausgeber: Les Routiers Suisses, PF 99, 1026 Echandens, Tel. 021 706 20 00, www.routiers.ch

Piktogrammübersicht

Vom Kontrollgerät können folgende Piktogramme und Pikto-
grammkombinationen verwendet werden nach Verordnung (EG) 
Nr. 1360/2002.

1. Einzelpiktogramme

 Personen Massnahmen/Betriebsarten

 Unternehmen Unternehmen

 Kontrolleur Kontrolle

 Fahrer Lenken/Betrieb

 Werkstatt/Prüfstelle Überprüfung/Kalibrierung

 Hersteller

 Tätigkeiten Dauer

 Bereitschaft Laufende Bereitschaftszeit

 Lenken Kontinuierliche Lenkzeit

 Ruhe Laufende Ruhezeit

 Arbeit Laufende Arbeitszeit

 Unterbrechung Kumulative Pausenzeit

 Unbekannt

 Geräte Funktionen

 Steckplatz Fahrer

 Steckplatz 2. Fahrer

 Karte

 Uhr

 Anzeige Anzeigen Geräte Funktionen 

 Externe Speicherung Herunterladen

 Stromversorgung

 Drucker/Ausdruck Drucken

 Sensor

 Reifengrösse

 Fahrzeug/Fahrzeugeinheit

 Spezifi sche Bedingungen

Einzelpiktogramme

Personen  Maßnahmen/Betriebsarten

Unternehmen  Unternehmen

Kontrolleur  Kontrolle

Fahrer  Lenken/Betrieb

Werkstatt/Prüfstelle  Überprüfung/Kalibrierung

Hersteller

Tätigkeiten  Dauer

Bereitschaft  Laufende Bereitschaftszeit

Lenken  Kontinuierliche Lenkzeit

Ruhe  Laufende Ruhezeit

Arbeit  Laufende Arbeitszeit

Unterbrechung  Kumulative Pausenzeit

Unbekannt

Geräte  Funktionen

Steckplatz Fahrer

Steckplatz 2. Fahrer

Karte

Uhr

Anzeige  Anzeigen

Externe Speicherung  Herunterladen

Stromversorgung

Drucker/Ausdruck  Drucken

Sensor

Reifengrösse

Fahrzeug/Fahrzeugeinheit
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12 © 11/2006/Herausgeber: Les Routiers Suisses, PF 99, 1026 Echandens, Tel. 021 706 20 00, www.routiers.ch

 Geräte Funktionen 

 Externe Speicherung Herunterladen

 Stromversorgung

 Drucker/Ausdruck Drucken

 Sensor

 Reifengrösse

 Fahrzeug/Fahrzeugeinheit

 Spezifi sche Bedingungen

 Kontrollgerät nicht erforderlich

 Fährüberfahrt/Zugfahrt

 Verschiedenes

 Ereignisse Störungen

 Beginn des Arbeitstages Ende des Arbeitstages

 Ort Eingabe Fahrertätigkeiten

 Sicherheit Geschwindigkeit

 Zeit  Gesamt/Zusammenfassung

 Qualifi katoren

 täglich

 wöchentlich

 zwei Wochen

 von oder bis

12 © 11/2006/Herausgeber: Les Routiers Suisses, PF 99, 1026 Echandens, Tel. 021 706 20 00, www.routiers.ch

 Geräte Funktionen 

 Externe Speicherung Herunterladen

 Stromversorgung

 Drucker/Ausdruck Drucken

 Sensor

 Reifengrösse

 Fahrzeug/Fahrzeugeinheit

 Spezifi sche Bedingungen

 Kontrollgerät nicht erforderlich

 Fährüberfahrt/Zugfahrt

 Verschiedenes

 Ereignisse Störungen

 Beginn des Arbeitstages Ende des Arbeitstages

 Ort Eingabe Fahrertätigkeiten

 Sicherheit Geschwindigkeit

 Zeit  Gesamt/Zusammenfassung

 Qualifi katoren

 täglich

 wöchentlich

 zwei Wochen

 von oder bis

© 11/2006/Herausgeber: Les Routiers Suisses, PF 99, 1026 Echandens, Tel. 021 706 20 00, www.routiers.ch

Geräte Funktionen 

 Externe Speicherung Herunterladen

 Stromversorgung

 Drucker/Ausdruck Drucken

 Sensor

 Reifengrösse

 Fahrzeug/Fahrzeugeinheit

 Spezifi sche Bedingungen

 Kontrollgerät nicht erforderlich

 Fährüberfahrt/Zugfahrt

 

 Ereignisse Störungen

 Beginn des Arbeitstages Ende des Arbeitstages

 Ort Eingabe Fahrertätigkeiten

 Sicherheit Geschwindigkeit

 Zeit  Gesamt/Zusammenfassung

 

Spezifische Bedingungen

Kontrollgerät nicht erforderlich

Fährüberfahrt/Zugfahrt

Verschiedenes

Ereignisse

Beginn des Arbeitstages 

Ort 

Sicherheit

Zeit 

Störungen 

Ende des Arbeitstages

Manuelle Eingabe Fahrertätigkeiten

Geschwindigkeit 

Gesamt/Zusammenfassung

Qualifikatoren

täglich

wöchentlich

zwei Wochen

von oder bis
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Freistellungen/Ausnahmen
  Freistellung vom Einbau und Betrieb eines Fahrtenschreibers  

gem. § 57 a StVZO 
1.  Kfz. mit einer bHG von nicht mehr als 40 km/h,
2.  Kfz. der BW, es sei denn, dass es sich um Kfz. der Bundeswehr-

verwaltung oder um KOM handelt,
3.  Kfz. der Feuerwehren und der anderen Einheiten und Einrich-

tungen des Katastrophenschutzes,
4. Fahrzeuge, die in § 18 Abs. 1 der FPersV genannt sind,
5.  Fahrzeuge, die in Artikel 3 Buchstabe d bis g und i der VO (EG) 

Nr. 561/2006 genannt sind.

  Freistellungen vom Einbau und Betrieb eines EG-Kontrollgerätes 
sowie Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten

1. Freistellungen gem. § 1 FPersV
1. Fahrzeuge, die in § 18 genannt sind, 
2. Fz., die in Art. 3 b - i der VO (EG) Nr. 561/2006 genannt sind, 
3.  Fahrzeuge, die zur Beförderung von Material, Ausrüstungen 

oder Maschinen, die der Fahrer zur Ausübung seiner berufli-
chen Tätigkeit benötigt, verwendet werden, soweit das Lenken 
nicht die Haupttätigkeit des Fahrers darstellt,

3a.  Fahrzeuge, die zur Beförderung von Gütern dienen, die im 
Betrieb, dem der Fahrer angehört, in handwerklicher  Ferti-
gung oder Kleinserie hergestellt wurden, oder deren Reparatur 
im Betrieb vorgesehen ist oder dort durchgeführt wurde, wenn 
die Lenktätigkeit nicht die Haupttätigkeit des Fahrers aus-
macht,

4.  Fahrzeuge, die als Verkaufswagen auf örtlichen Märkten oder 
für den ambulanten Verkauf verwendet werden und für diese 
Zwecke besonders ausgestattet sind, soweit das Lenken des 
Fahrzeugs nicht die Haupttätigkeit des Fahrers darstellt, und

5. auf selbstfahrende Arbeitsmaschinen nach § 2 Nr. 17 der FZV

2. Freistellungen gem. § 18 FPersV
1.  Fz., die im Eigentum von Behörden stehen oder von diesen 

ohne Fahrer angemietet oder geleast sind, um Beförderungen 
im Straßenverkehr durchzuführen, die nicht im Wettbewerb mit 
privatwirt schaftlichen Verkehrsunternehmen stehen,

2.  Fz., die von Landwirtschafts-, Gartenbau-, Forstwirtschafts- 
oder Fischereiunternehmen zur Güterbeförderung, insbeson-
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dere auch zur Beförderung lebender Tiere, im Rahmen der 
eigenen unternehmeri schen Tätigkeit in einem Umkreis von bis 
zu 100 km vom Standort des Unternehmens verwendet oder 
von diesen ohne Fahrer angemietet werden,

3.  Lof-ZM, die für lof-Tätigkeiten in einem Umkreis von bis zu 100 
km vom Standort des Unternehmens verwendet werden, das 
das Fz. besitzt, anmietet oder least,

4.  Fz. oder Fz.-Kombination mit einer zHM von < 7,5 t, die in 
einem Umkreis von 50 km vom Standort des Unternehmens

 a)  von Postdienstleistern, die Universaldienstleistungen im 
Sinne des § 1 Abs. 1 der Postuniversaldienstleistungsverord-
nung vom 15. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2418/, die zuletzt 
durch Artikel 3 Abs. 26 des Gesetzes vom 7. Juli 2005 (BGBl. 
I S. 1970) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung erbringen, zum Zwecke der Zustellung von Sendun-
gen im Rahmen des Universaldienstes oder

 b)  zur Beförderung von Material, Ausrüstungen oder Maschi-
nen, die der Fahrer zur Ausübung seiner beruflichen Tätig-
keit benötigt, z. B. Fz. mit jeweils für diesen Zweck bestimm-
ter, besonderer Ausstattung, die als Verkaufswagen auf 
öffentlichen Märkten oder für den ambulanten Verkauf 
dienen, verwendet werden, soweit das Lenken des Fz. nicht 
die Haupttätigkeit des Fahrers darstellt,

5.  Fz., die ausschließlich auf Inseln mit einer Fläche von nicht 
mehr als 2.300 km² verkehren, die mit den übrigen Teilen des 
Hoheitsgebiets weder durch eine befahrbare Brücke, Furt oder 
einen befahrbaren Tunnel verbunden sind,

6.  Fz., die im Umkreis von 50 km vom Standort des Unternehmens 
zur Güterbeförderung mit Druckerdgas-, Flüssiggas- oder 
Elektroantrieb verwendet werden und deren zulässige Höchst-
masse einschließlich Anh. oder SAnh  7,5 t nicht übersteigt,

7.  Fz., die zum Fahrschulunterricht und zur Fahrprüfung zwecks 
Erlangung der Fahrerlaubnis oder eines beruflichen Befähi-
gungsnachweises dienen, sofern diese Fahrzeuge nicht für die 
gewerbliche Pers.- oder Güterbeförderung verwendet werden, 

8.  Fz., die in Verbindung mit der Instandhaltung von Kanalisation, 
Hochwasserschutz, Wasser-, Gas- und Elektrizitätsversorgung, 
von den Straßenbauämtern, der Hausmüllabfuhr, den Tele-
gramm- und Telefonanbietern, Radio- und Fernsehsendern 
sowie zur Erfassung von Radio- bzw. Fernsehsendern und 
-geräten eingesetzt werden,

9.  Fahrzeuge mit 10 bis 17 Sitzen, die ausschließlich zur nicht 
gewerb lichen Personenbeförderung verwendet werden,
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10.  Spezialfahrzeuge, die zum Transport von Ausrüstungen des 
Zirkus-  oder Schaustellergewerbes verwendet werden,

11.  speziell für mobile Projekte ausgerüstete Fahrzeuge, die 
hauptsäch lich im Stand zu Lehrzwecken verwendet werden,

12.  Fz., die innerhalb eines Umkreises von bis zu 100 Kilometern 
zum Abholen von Milch bei landw. Betrieben oder zur Rück-
gabe von Milchbehältern oder zur Lieferung von Milcherzeug-
nissen für Futterzwecke an d. Betriebe verwendet werden,

13.  Spezialfahrzeuge für Geld- und/oder Werttransporte,
14.  Fz., die in einem Umkreis von 250 km vom Standort des 

Unterneh mens zum Transport tierischer Nebenprodukte im 
Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den 
menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verord-
nung über tierische Nebenprodukte) (Abl. L 300 vom 
14.11.2009, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung verwendet 
werden,

15.  Fz., die ausschließlich auf Straßen in Güterverteilzentren wie 
Häfen, Umschlaganlagen des kombinierten Verkehrs und 
Eisenbahnterminals verwendet werden und

16.  Fz., die innerhalb eines Umkreises von bis zu 50 km für die 
Beförderung lebender Tiere von den landwirtschaftlichen 
Betrieben zu den lokalen Märkten und umgekehrt oder von 
den Märkten zu den loka len Schlachthäusern verwendet 
werden. 
Bei Beförderungen in einem Umkreis von 50 km vom Standort 
des Fahrzeugs beträgt das Mindestalter der Beifahrer zum 
Zwecke der Berufsausbildung 16 Jahre.

3. Freistellungen gem. Art. 3 VO (EG) Nr. 561/2006
1.  Fz., die zur Personenbeförderung im Linienverkehr verwendet 

wer den, wenn die Linienstrecke nicht mehr als 50 km beträgt;
2. Fz. mit einer zHG von nicht mehr als 40 km/h;
3.  Fz. der Streitkräfte, des Katastrophenschutzes, der FW oder der 

für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung  zuständi-
gen Kräfte sind oder von ihnen ohne Fahrer angemietet werden, 
sofern die Beförderung aufgrund der diesen Diensten zugewie-
senen Aufgaben stattfindet und ihrer Aufsicht unterliegt;

4.  Fz. - einschließlich Fz., die für nichtgewerbliche Transporte für 
humanitäre Hilfen verwendet werden - die in Notfällen oder bei 
Rettungsmaßnahmen verwendet werden;
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5. Spezialfahrzeuge für medizinische Zwecke;
6.  spezielle Pannenhilfefahrzeuge, die innerhalb eines Umkreises 

von 100 km um ihren Standort eingesetzt werden;
7.    Fz., mit denen zum Zweck der technischen Entwicklung oder im 

Rahmen von Reparatur oder Wartungsarbeiten Probefahrten auf 
der Straße durchgeführt werden sowie neue oder umgebaute 
Fz., die noch nicht in Betrieb genommen worden sind;

8.  Fz. oder Fz.-Kombinationen mit einer zHm < 7,5 t, die zur 
nichtge werblichen Güterbeförderung verwendet werden;

9.  Nutzfahrzeuge, die nach den Rechtsvorschriften des Mitglied-
staats, in dem sie verwendet werden, als historisch eingestuft 
werden und die zur  nichtgewerblichen Güter- oder Personen-
beförderung verwen det werden.

4. Freistellungen gem. Art. 2 AETR
1.  Fz., die zur Güterbeförderung dienen und deren zGG, ein-

schließlich Anh. oder SAnh 3,5 t nicht übersteigt;
2.  Fz., die zur Personenbeförderung dienen und die nach ihrer 

Bauart und Ausstattung geeignet und dazu bestimmt sind, bis 
zu neun Personen - einschließlich des Fahrers - zu befördern;

3.  Fz., die zur Personenbeförderung im Linienverkehr dienen, 
wenn die Linienstrecke nicht mehr als 50 km beträgt;

4. Fz. mit einem zGG von nicht mehr als 40 km/h;
5.  Fz., die von den Streitkräften, dem Zivilschutz, der FW und den 

für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zuständigen 
Kräften sind oder von ihnen ohne Fahrer angemietet werden, 
sofern die Beförderung aufgrund der diesen Diensten zugewie-
senen Aufgaben stattfindet und ihrer Aufsicht unterliegt;

6.  Fz., - einschließlich Fz., die für nichtgewerbliche Transporte für 
humanitäre Hilfe verwendet werden - die in Notfällen o. für 
Rettungsmaßn. eingesetzt werden;

7. Spezialfahrzeuge für ärztliche Aufgaben;
8.  besondere Pannenhilfefahrzeuge, die innerhalb eines Umkreises 

von 100 km um ihren Standort eingesetzt werden;
9.  Fz., mit denen für Zwecke der technischen Entwicklung oder im 

Rahmen von Reparatur- oder Wartungsarbeiten Probefahrten 
auf der Straße gemacht werden sowie neue oder umgebaute 
Fahrzeuge, die noch nicht in Betrieb genommen worden sind;

10.  Fz., mit einer zHm von nicht mehr als 7,5 t, die zur 
nichtgewerb lichen Güterbeförderung verwendet werden;

11.  Nutzfahrzeuge,  die nach den Rechtsvorschriften des Mitglied-
staats, in dem sie verwendet werden, als historisch eingestuft 
werden und die zur nichtgewerblichen Güter- oder Personen-
beförderung verwendet werden.
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   Ermächtigungsgrundlage für polizeiliches Handeln  
im Rahmen der Straßenkontrolle 

Der Unternehmer, der Fahrzeughalter und die Mitglieder des 
Fahrpersonals sind verpflichtet, der zuständigen Behörde (z.B. 
Polizei) innerhalb einer von ihr festgesetzen Frist die Auskünfte, 
die zur Über wachung der Lenk- und Ruhezeiten sowie Einbau und 
Betrieb der Kontrollgeräte erforderlich sind, wahrheitsgemäß und 
vollständig zu erteilen. Zudem sind sie verpflichtet, die Unterla-
gen, die sich auf diese Angaben beziehen oder aus denen die 
Lohn- oder Gehaltszahlungen ersichtlich sind, zur Prüfung auszu-
händigen oder einzusenden.

Für die Betroffenen besteht ein Aussageverweigerungsrecht 
gemäß § 383 (1) Nr. 1 bis 3 ZPO.

Erforderliche Unterlagen, auch automatisierte, die sich auf die 
Lenk-, Ruhe- und Arbeitszeiten sowie Aufzeichnungspflichten 
beziehen, sind den zuständigen Kontrollorganen (z.B. Polizei) auf 
Verlangen in dem Fall auszuhändigen oder zuzusenden.

Während der Betriebs- und Arbeitszeit ist den zuständigen Kont-
rollorganen (z.B. Polizei) u. a. das Betreten und Besichtigen von 
Beförderungsmitteln (z.B. Lkw, Anh., KOM) gemäß § 4 Abs. 5 
FPersG gestattet.

Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist, können 
Prüfungen und Untersuchungen durchgeführt und Einsicht in 
geschäft liche Unterlagen des Auskunftspflichtigen vorgenommen 
werden.  
Diese Maßnahmen sind von den zu überwachenden Unternehmen 
und ihren Angestellten, einschließlich des Fahrpersonals, zu 
dulden. 
Die Weiterfahrt kann von den zuständigen Behörden (z.B. Polizei) 
bis zur Behebung des Mangels untersagt werden.

Dies ist gem. § 5 FPersG der Fall, wenn keine oder nicht 
vorschriftsmä ßig geführte Tätigkeitsnachweise vorgelegt werden 
oder festgestellt wird, dass vorgeschriebene Unterbrechungen der 
Lenkzeit nicht einge legt oder die höchstzulässige Tageslenkzeit 
überschritten oder einzu haltende Mindestruhezeiten nicht einge-
legt worden sind.

Ein Nichtbeachten dieser Ermächtigungen und Maßnahmen durch 
das Fahrpersonal oder auch Unternehmen und dessen Beauftrag-
ten ist gem. FPersG ordnungswidrig und kann mit einer Geldbuße 
von bis zu maximal 15.000.- € geahndet werden.
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Wenn eine angeordnete Sicherheitsleistung nicht sofort erbracht 
wer den kann, kann das zuständige Kontrollorgan (z.B. Polizei) die 
Weiterfahrt bis zur vollständigen Erbringung der Sicherheitsleis-
tung gemäß § 7 FPersG untersagen.

 
   Haftung des Verkehrsunternehmens  

gem. Art. 10 Verordnung (EG) Nr. 561/2006+

Das Verkehrsunternehmen haftet für Verstöße, die vom Fahrperso-
nal dieses Unternehmens begangen wurden, selbst wenn dieser 
Verstoß in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem Drittstaat ausgeübt wurde.

Verkehrsunternehmen sind jede natürliche oder juristische Person 
und jede Vereinigung oder Gruppe von Personen ohne Rechtsper-
sönlichkeit mit oder  ohne Erwerbszweck sowie jede, eine eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzende oder einer Behörde mit Rechts-
persönlichkeit unterstehende offizielle Stelle, die Beförderungen 
im Straßenverkehr gewerblich oder im Werkverkehr vornimmt.

Unternehmen, Verlader, Spediteure, Reiseveranstalter, 
Hauptauftrag nehmer, Unterauftragnehmer und Fahrervermitt-
lungsagenturen stellen sicher, dass die vertraglich vereinbarten 
Beförderungszeitpläne (Dispositionen) nicht gegen diese Verord-
nung verstoßen. 

   Aufhebung des Territorialprinzips

Seit dem 11.04.2007 ist auch eine grenzüberschreitende Verfol-
gung und Ahndung von Verstößen möglich. Im Rahmen von 
Kontrollen kön nen zuständige Stellen auf dem Hoheitsgebiet ihres 
Staates Verstöße, die in anderen Staaten begangen wurden, 
ahnden. Dabei ist die Staatsangehörigkeit des Fahrers oder die 
Zulassung des Fahrzeugs unerheblich.

Wird bei Kontrollen ein Verwarngeld oder eine Geldbuße ver-
hängt, ist dem Fahrer ein „schriftlicher Beleg“ (EU-Kontrollbe-
scheinigung) i. S. d. Artikel 19 Absatz 3 VO (EG) Nr. 561/2006 
über die Sanktion oder die Einleitung eines Verfahrens auszustel-
len.

„Schriftliche Belege“ sind gemäß § 20 Absatz 1 und  2 der VO 
(EG) Nr. 561/2006 vom Fahrer bis zum Ende einer Verfolgungsver-
jährung bzw. bis zur Rechtskraft des Bußgeldverfahrens mitzufüh-
ren und zuständi gen Personen auf Verlangen auszuhändigen.
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   Aktuelle Änderungen im Fahrpersonalrecht ab 2013  
“kurz und bündig”

Selbstfahrende Unternehmer sind nach freien Zeiten (aktueller 
Kontrolltag und 28 zurückliegende Kalendertage) verpflichtet, sich 
sel ber vor Antritt der Fahrt eine Bescheinigung über 
berücksichtigungs freie Kalendertage auszustellen oder hand-
schriftlich Nachträge bei analogen bzw. manuelle Nachträge bei 
EG-Kontrollgeräten vorzuneh men.

Das Fahrpersonal ist bei Straßenkontrollen ebenfalls verpflichtet, 
den zuständigen Kontrollorganen 28 zurückliegende Kalendertage 
und den Kontrolltag lückenlos nachzuweisen.

Handschriftliche Nachträge sind auf der Rückseite des neu 
einzulegen den Schaublattes nach der freien Zeit (Kontrolltag und 
28 zurückliegen de Kalendertage – Nachweispflicht –) unter 
Verwendung der entpre chenden Zeitgruppensymbole nach  
Art. 15 VO (EWG) Nr. 3821/85 ein zutragen. Bei der Verwendung 
von Tageskontrollblättern gilt die Verpflichtung der handschriftli-
chen Nachträge ebenfalls.

Bei Verwendung von Fahrzeugen mit digitalen Kontrollgeräten 
müssen die Nachträge auf der Fahrerkarte erfolgen.

Die Nachträge sind vor Dienstaufnahme nach der aufzeichnungs-
freien Zeit vorzunehmen.

Begangene Ordnungswidrigkeiten nach den fahrpersonalrechtli-
chen Vorschriften, die in einem ausschließlichen AETR- oder 
Drittstaat begangen wurden, können in Deutschland geahndet 
werden.

Bei den Freistellungen bzw. Ausnahmen hat es einige redaktio-
nelle Änderungen in der FPersV und dem AETR gegeben. Diese 
sind in die ser Broschüre berücksichtigt und eingearbeitet worden. 
So wurde bei spielsweise bei Milchbeförderungen ein Umkreis von 
100 km einge führt. Leider ist nicht festgelegt worden, worum 
dieser Umkreis gilt.

Die Einbaupflicht von Fahrtenschreibern in Kfz. >7,5 t zHm gem.  
§ 57a StVZO ist nicht mehr für Kfz. >7,5 t zHm ab erstmaliger in 
Verkehrsnahme nach dem 1.1.2013 gem. § 72 Abs. 1 Nr. 6a 
StVZO erforderlich.

Selbstfahrende Unternehmer und das Fahrpersonal sind bei Unter-
wegskontrollen verpflichtet, den Kontrolltag und die zurücklie-
genden 28 Kalendertage lückenlos mit handschriftlichen oder 
manuel len Nachträgen bzw. mit Bescheinigungen über berück-
sichtigungsfreie Tage nachzuweisen.
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Auszug aus dem Buß- und  
Verwarnungsgeldkatalog zum 
Fahrpersonalrecht “LV 48”. 
Herausgegeben vom Länderausschuss für Arbeitsschutz und 
Sicherheits technik -LASI- Stand: Juni 2012 (http://lasi.osha.de/
docs/lv48.pdf)

Verstöße  gegen  die  Vorschriften  über  Lenkzeiten,  
Ruhezeiten  und Unterbrechungen beim Fahrpersonal  
gem. VO (EG) Nr. 561/2006

   Ordnungswidrig nach § 8 Abs. 1 Fahrpersonalgesetz handelt, wer

1.  eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erteilt oder eine Unterlage nicht aushändigt. (§ 4 
Abs.3 Satz 1 FPersG) 
 je Fall 250.- €

2.  einer vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt  
(§ 5 Abs. 1 Satz 1 oder § 7 FPersG) 
 je Fall 300.- €

   Ordnungswidrig nach § 8a Abs. 2 Fahrpersonalgesetz handelt, wer

1.  die zulässige Tageslenkzeit von 9 Stunden nicht einhält (Art. 6 
Abs. 1 Satz 1)  
 bei Überschreiten bis zu 60 Minuten (30,- €) 
 bei Überschreiten von mehr als 1 Stunde bis zu 2 Stunden,  
 je angefangene ½ Stunde (30,- €) 
 bei Überschreiten von mehr als 2 Stunden,  
 je angefangene ½ Stunde (60,- €)

2.  die zulässige Tageslenkzeit von 10 Stunden nicht einhält (Art. 6 
Abs. 1 Satz 2).  
 bei Überschreiten bis zu 30 Minuten (30,- €) 
 bei Überschreiten bis zu 2 Stunden,  
 je angefangene ½ Stunde (30,- €) 
 bei Überschreiten von mehr als 2 Stunden, je angefangene 
½ Stunde (60,- €)
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3.  die wöchentliche Lenkzeit von 56 Stunden nicht einhält  
(Art. 6 Abs. 2).  
Hinweis: 60 Std. Arbeitszeit dürfen nicht überschritten werden. 
Siehe § 21a ArbZG 
 bei Überschreiten bis zu 2 Stunden (30,- €) 
 bei einer Wochenlenkzeit von 58 bis 67 Stunden,  
 je angefangene Stunde (30,- €) 
 bei mehr als 67 Stunden, je angefangene Stunde (60,- €)

4.  die Gesamtlenkzeit von 90 Stunden während zweier aufeinander 
folgender Wochen nicht einhält (Art. 6 Abs. 3).  
 bei Überschreiten bis zu 2 Stunden (30,- €)  
 bei einer Gesamtlenkzeit von mehr als 92 bis 108 Stunden  
 je angefangene Stunde (30,- €)  
bei mehr als 108 Stunden je angefangene Stunde (60,- €)

5.  die Bestimmungen über die Fahrtunterbrechungen nicht 
einhält. Lenkdauer nicht zum vorgeschriebenen Zeitpunkt 
unterbrochen (Artikel 7 Satz 1).  
 bei Überschreiten bis zu 60 Minuten (30,- €) 
 bei Überschreiten bis zu 1 Stunde  
 und je angefangene weitere ½ Stunde (30,- €)

6.  die Bestimmungen über die Fahrtunterbrechungen nicht 
einhält. Die Lenkdauer wurde nicht in der vorgeschriebenen 
Dauer unterbrochen (Artikel 7 Satz 1).  
 bei Unterschreiten bis zu 15 Minuten (30,- €) 
 bei Unterschreiten von mehr als 15 Minuten  
 und je angefangene weitere ¼ Stunde (60,- €) 

7.  die täglichen Ruhezeiten in einem 24- oder 30-Stunden-Zeit-
raum nicht einhält (Art.  8 Abs. 2 oder 5).  
 bei Unterschreiten bis zu 1 Stunde (30,- €)   
 bei Unterschreiten bis zu 3 Stunden,  
 je angefangene Stunde (30,- €) 
 bei Unterschreiten von mehr als 3 Stunden,  
 je angefangene Stunde (60,- €)

8.  die Bestimmungen über die Einhaltung der Ruhezeiten in zwei 
aufeinander folgenden Wochen nicht einhält (Art. 8 Abs. 6). 
 bei Unterschreiten bis zu 1 Stunde (30,- €) 
 bei Unterschreiten bis zu 1 Stunde  
 und je angefangene weitere Stunde (30,- €)
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9.  die wöchentliche Ruhezeit nicht zum vorgeschriebenen Zeit-
punkt einlegt (Art. 8 Abs. 6 Unterabsatz 2).  
 bei Überschreiten je angefangenem 24-Stunden-Zeitraum 
 (60,- €)

10.   die vorgeschriebene Mindestdauer der regelmäßigen wöchent-
lichen Ruhezeit nicht einhält (Art. 8 Abs. 6 i. V.m. Art. 4 
Buchstabe h).  
 bei Unterschreiten bis zu 1 Stunde (30,- €) 
 bei Unterschreiten bis zu 9 Stunden,  
  je angefangene Stunde (30,- €) 
 bei Unterschreiten von mehr als 9 Stunden,  
  je angefangene Stunde (60,- €)

11.  die vorgeschriebene Mindestdauer der reduzierten wöchentli-
chen Ruhezeit nicht einhält (Art. 8 Abs. 6 i. V.m. Art. 4 Buch-
stabe h).  
 bei Unterschreiten bis zu 1 Stunde (30,- €)  
 bei Unterschreiten bis zu 5 Stunden,  
  je angefangene Stunde (30,- €) 
 bei Unterschreiten von mehr als 5 Stunden,  
  je angefangene Stunde (60,- €) 

12.  die wöchentliche Ruhezeit im grenzüberschreitenden Perso-
nenverkehr für einen einzelnen Gelegenheitsdienst erst nach 
mehr als 12 aufeinander folgenden 24-Stunden-Zeiträumen 
einlegt (Art. 8 Abs. 6a. 
 bei Überschreitung je angefangenem 24-Stunden-Zeitraum 
  (100.- €)

13.  den Ausgleich für eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit nicht 
mit einer anderen Ruhezeit von mindestens 9 Stunden verbin-
det (Art. 8 Abs. 7 i. V. m. Art. 4 Buchstabe h).  
 bei Unterschreiten bis zu 1 Stunde (30,- €)  
 bei Unterschreiten bis zu 1 Stunde  
  und je angefangene weitere Stunde (30,- €)

14.  andere Arbeits- oder Bereitschaftszeiten nicht festhält (Art. 6 
Abs. 5).  
 je 24-Stunden-Zeitraum (50,- €)

15.  Art und Grund der Abweichung von den Bestimmungen nicht  
vermerkt (Art. 12 Satz 2).  
 je 24-Stunden-Zeitraum (50,- €)
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Von den Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten 
freigestelltes Fahrpersonal unterliegt dem  
nationalen Arbeitszeitgesetz
Fahrpersonal von freigestellten Fahrzeugen ist aufgrund des 
Arbeitszeitgesetzes verpflichtet, vorgeschriebene Pausen, Höchst-
arbeitszeiten sowie Bestimmungen über Wochenend- und Feier-
tagsarbeiten usw. einzuhalten.

Dies gilt jedoch ausschließlich für Arbeitnehmer, die bei in 
Deutschland ansässigen Unternehmen beschäftigt sind, da das 
Arbeitszeitgesetz eine deutsche Rechtsvorschrift ist.

VORSCHRIFTEN
  Fahrpersonalgesetz (FPersG) 6. Juli 2007 

  Fahrpersonalverordnung (FPersV) 22. Januar 2008 

  VO (EG) Nr. 1266/2009 16. Dezember 2009

  VO (EG) Nr. 561/2006 15. März 2006

  VO (EWG) Nr. 3821/85 20. Dezember 1985 

   Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im internati- 
onalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR) 

  Richtlinie 2006/22/EG 15. März 2006

  Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 14. August 2006 

  Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) 22. Januar 2008

ABKÜRZUNGEN
SAnh  =  Sattelanhänger

zGm  =  zulässige Gesamtmasse

zHm  =  zulässige Höchstmasse

zHG  =  zulässige Höchstgeschwindigkeit

bHG  =  bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit

lof-ZM  =  land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschine 

FW  =  Feuerwehr

Fz   =  Fahrzeug

ZPO  =  Zivilprozessordnung
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